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Merrn Rechtsanwalt

Dr. Jan Teerling
Klosterstr. 2

i—

I

} /vV

49477 Ibbenbüren

15. SEP. 2025

Or. 7 C'0

/ Wismar

bitte"^ts angeben:

11.09.2025

524/25TA01

Frau Fröhlich

Tel. 03841/71 11 31

frodilich@hw-lcasing.de

Karec GmbH & Co KG/HW 47329

Iiisolvenzverfahrcn über das Vermögen der

Karec GmbH & Co. KG, Centraliapark 12, 59329 Wadersloh
AG Münster zu 78 IN 33/25

Sehr geehrter Herr Dr. Teerling,

aufgrund des Insolvenzverfahrens der o. g. Firma melden wir hiermit gemäß Beschluss des Amtsgerichts
Münster vom 01.09.2025 folgende Forderung, die aus dem o.g. Leasingschein resultiert, zur Tabelle an:

Lcasingscliein-Nr. : 47329/001

nicht gezahlte Leasingraten 07 - 08/25 (2 x 2.521,84 EUR)
zzgl. 1,5% Verzugszinsen p. M. bis zum 31.08.2025

zzgl. Bearbeitungsgebühren (1 x 10,00 EUR)
zzgi. Rückgabekosten der Bank (3 x 8,95 EUR)

EUR 5.043,68

113,46

10,00

36.85

EUR

EUR

EUR

offene Forderung EUR 5.203,99

zzgl. noch fällige Leasingraten 09/25 - 12/27 (28 x 2.119,19 EUR)
zzgl. Restwert

abzgl. zu vergütende Zinsen 2,59 % p. a.

EUR 59.337,32

36.660,00

3.841,07

EUR

./. EUR

Scliadensbetrag EUR 97.360,24

Da uns die Bereclinungen der Vorfälligkeitsentschädigungen der refinanzierenden Banken noch nicht

vorliegen, werden wir diese noch gesondert zur Tabelle anmeiden.

Goschaftsfutirung.
Peter Dost, Katja Ruüra, Sebastian Scliwanbeck

Handelsregister Schwerin HRB 1767
Sl-Nr.: 079 / 133/ 02456

USt.-ID- DE 137438097

HW Leasing GrnbH
Postanschrift: Postfach 1165 ● 23951 Wisinar

Hausanschritt: Spiegolbeig 57 23966 Wismar
Telefon; 0 38"41 / 71 11 11 ● Fax: 0 38 41 /71 11 48
E-Mail: info@hw-!easing.cJe

Mitglied im: Glaiibiger-ID: DE33HWL00000008881
Bankverbindung.

Sparkasse Mccklonburg-Nordwest
IBAN: DE57140510001'000000768
BIG: NOL.ADE2IW1S
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Hiermit fordern wir Sie auf, das Wahlrecht als Insolvenzvenvalte r nach §103 InsO unverzüglich

auszuUben und uns zu erklären, ob Sie die Erfüllung des Leasingvertrages wünschen oder dessen

jeweilige Erfüllung ablehnen.

Sollten Sie die Erfüllung ablehnen, machen wir bereits jetzt unser Aussonderungsrecht gemäß §47 ff.
InsO geltend und bitten Sie um Herausgabe des Objektes.

Mögliche Verwertungserlöse sowie die in diesem Zusammenhang anfallende Verwertungskosten werden
wir der angemeldeten Forderung sodann anrechnen.

Eine etwaige Quote zahlen Sie bitte auf folgendes Konto:

Kontoinhaber: HW Leasing GmbH
IBAN: DE57 1405 1000 1000 0007 68

Bank: Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
BlC:NOLADE21WIS

Vorsorglich weisen wir daraufhin, dass wir für die Dauer der Vorenthaltung der Wirtschaftsgüter Nut
zungsentschädigungen beanspruchen.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Cfeasing GmbH

Fl udra

/

Geschäftsführung;
Peter Dost, Katja Fludra, Sebastian Schwanbeck
Handelsregister Schwerin HRB 1767
St-Nr.: 079/133/02456

USt.-ID; OE 137438097

HW Leasing GmbH
Postanschrift: Postfach 1165 - 23951 Wismar

Hgusanschrift: Spiegelberg 57 ● 23966 Wismar
Telefon: 0 38 41 / 71 11 11 - Fax: 0 38 41 /71 11 48

E-Mail: info@hw-leasing.de

Mitglied im: Gläubiger-ID: DE33HWL00000008881
Bankverbindung:
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
IBAN: DE57140510001000000768

BIG: NOLADE21WIS
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Karec GmbH & Co. KG

Centraliapark 12
59329 Wadersloh

Frau FrodI

Tel.: 03841/711137

Wismar, 28.06.2023

Leasingschein-Nr.: 47329/001

PRE NOTIFlCATiON/VORABANKÜNDlGUNG

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Gegenzeichnung übersenden wir ihnen je ein Exemplar des o. g. Leasingscheins, die
dazugehörige

Dauermietrechnung.
Ubernahmebestätigung, den Leasingrahmenvertrag diesowie

Den Rechnungsbetrag in Höhe von EURO 2.521,84 ziehen wir mit SEPA-Lastschrift

Mandat 47329L01 zu unserer unten genannten Gläubiger-ID von Ihrem uns benannten Konto

jeweils zum ersten eines Monats ein. Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende/Feiertag
verschiebt sich der Fälligkeitstag auf den nächst folgenden Werktag.

zum

Auf Grund der Übernahme der Leasingobjekte zum 26.06.2023 ändert sich die Laufzeit gemäß
des o. g. Leasingscheines wie folgt:

Neue Laufzeit: 54 Monate vom 01.07.2023 bis 31.12.2027

(fällig jeweils am 1. Tage eines jeden Monats im Voraus)

Des Weiteren verweisen wir auf Punkt 9.2 des Leasingrahmenvertra ges.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

FrodI

HW Leasing GmbH GeschäftsfOfining:
Peter Dost, Katja Fludra, Sebastian Schwanbeck
Handelsregister Schwerin HRB 1767
St-Nr.; 079/133/02456

USL-ID: DE 137438097

Mitglied im: Giäubiger-ID: DE33HWL00000C-O8881
Bankverbindung;
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
IBAN: DE57140510001000000768

BIC: NOLADE21W1S

Postanschrift: Postfach 1165 ● 23951 Wismar

Hausanschrift: Spiegelberg 57 ● 23966 Wismar
Telefon: 0 38 41 /71 11 11 ● Fax; 0 38 41 /71 11 46

E-Mail: into@hw-leasing.de



WiECHMANN
PINAN/.- gtLEASINÜMAXieR

/LEASING
/GMBH

Leasingschein Nr. 47329/001
Leasingnehmer:

Anschrift:

KarecGmbH & Co. KG

Centraliapark 12, 59329 Wadersloh

47329 vom 2cZS

54 Monate vom 01.05.2023 bis 31.10.2027

Leasingrahmenvertrag Nr.

Laufzeit:

Die Laufzeit des Vertrages beginnt mit dem 1. des auf die Übernahme des Leasingobjektes folgenden Monats. Der

Zeitraum zwischen Übernahme des Leasingobjektes bis zum Beginn der Laufzeit wird anteilig gemäß Ziffer 9.2 des

Leasingrahmenvertrages berechnet. Die vorgenannte Laufzeit verschiebt sich entsprechend.

Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer: 60 Monate (AFA)

j Mtl. Leasingrate

! (fd//ig jeweils am 1. Tag eines jeden Monats im Voraus)

i Bearbeitungsgebühr
i

i [fällig mit der ersten Leosingrate)

! Restwert

[Versicherungswert

2.119,19 Euro zzgl. MwSt.

150,00 Euro zzgl. MwSt.

36.660,00 Euro zzgl. MwSt.

122.200,00 Euro

i

Leasingobjekte:

Anzahl Typ/Modell Gerätebezeichnung Serlennummer

20 GARANT E-AMK7 A

GARANT E-AMDIOS

GARANT E-AMOlO A

GARANT E-AMO 12 A

GARANT AMR-65/1000SP

Klappenmulden 7m^

Deckelmulde lOm^

Absetzmulde lOm^

Absetzmulde 12m^

Abrolicontainer 15m^

ohne

ohfte-

©Iwe

10

Cjeax.,4a10 e

vj2 ■ohme

5 otwe

Lieferant: Garant Containerbau GmbH, Siemensstr. 52,59199 Bönen

!m Übrigen gelten die Bedingungen des oben genannten Leasingrahmenvertrages.

Ergänzend zum Leasingrahmenrahmenvertrag wird folgendes vereinbart: Der Leasinggeber hat hiermit das Recht dem

Leasingnehmer das Leasingobjekt zum vorgenannten Restwert (Andienungspreis} anzudienen. Nimmt der Leasinggeber
dieses Recht in Anspruch, wird der oben genannte Restwert innerhalb von 14 Tagen nach Ausübung des
Andienungsrechtes,jedochfrühestens zum o.g. Laufzeitendezur Zahlung fällig. Mit Zahlung des Andienungspreises
sowie nach ordnungsgemäßer und vertragsgerechter Erfüllung des Leasingvertrages geht das Eigentum
Leasingobjekt unter Ausschluss jeglicher Gewährieistungsansprüche auf den Leasingnehmerüber.

Abweichend zu Ziffer 9.4 des Rahmenvertrages behält sich der Leasinggeber bis zum Eingang der Übernahme-
bestätigung bei diesem die Anpassung der Leasingrate wegen Änderung der Geld- und Kapitalmarktlage vor. Eine

Änderung der Leasingrate tritt ein, wenn sich der 4-Jahres-Zinss wap-Satz, der als Referenzwert der Kalkulation der

Leasingrate

maeazin de/kursinformation/XC0007200618/. um mehr als 0,5 EUR seit Datum des Angebotes an den Leasingnehmer
ändert. Danach bleibt die Leasingrate mit Ausnahme steuerlich bedingter Anpassungen unverändert. Ändert sich der

Referenzzinssatz im Rahmen einer Nacherfüllung, gilt die vorstehende Anpassung entsprechend.

Leasinggeber

am

zugrunde liegt. täglich veröffentlicht auf httPs://boersen.manager-

Leasingnehmer

rj

Wismar, dei Wadersloh, de:

A <5

6 Ksbeirccycllng
KarecGmbH & Co. KG ä Metaiihandei
Cen^caliaoark 12, 59321

^ vtsorgeiiachbeir,

Firmensterr?^^f?Ä:ft^?^b?ffÖ{S

y\\J l ;asirVg GmbH

7. 23,966 Vi/ismar C"eg^beri
f

.'rstfhr

re rhtsverbindliche Unterschrift itfeföcfifr

HW Leasin'.! &nbH
PoJtamdirift; Postfadi 1165 ● 23951 Wliirur

Hsusocödwitr SpieE’^'B S7' 2395ß Wisrrjr

Ttilefon-, 03JW1 / lUll 1 ● Pax: 03841 / 711WS

£-Maä: infDg>hwHeaslng.(Jc

GflSChatWfLhrung

PcxrOosC. lätjaFludr?. SebasltinScMudnaeci:

Handel$re(^er5ctiwefin Hfl81767

St-I*-: 079/333 / 02456

USt’ID; DE 137438097

Milgrisdim Oaubiger-lO: DE33HWIOOCC0CO88S:

Oankve^bindungen;

Spaiiniit! Mecklcnburc4<fcnlwcsL

IB4N: DE57WOS10001000C0076S

BIC:NOIAOÖ1WIS
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2 7. Juni 2Ö23

ErtGARAWT Containertiau GmbH Siemensstr. 52 59199 Bönen

HW Leasing GmbH
Spiegelberg 57
23965 Wismar

Reg.-Nr. :

bez. Datum ;

1Seite:

Kunden Nr,:

Garant-Serial;
Lieferdatum:

Datum:

6323

23009-016

26.06.2023

26.06.2023
Art

ZAW

Rechnung Nr. 134641

Leasingnehmer Karec GmbH&Co.KG
Leasing Nr. 47329
Leasingschein Nr. 47329/001

Wir danken Ihnen für ihren Auftrag und berechnen Ihnen wie folgt

GesamtpreisEinzelpreisTextNummerMengePos

38.500.00 €7.700,00 €GARANT spantenioser Abrollcontalner ca. 15m“
RAL 7016, Gewicht 2.200 kg
Serien Nr. 23060819, 23060820, 23060821,
23060822, 23060823

AMRStück51
65/1000

SP

24.000,00 €2.400,00 €GARANT Deckeimulde 10m“, symmetrisch
RAL 7016, Gewicht 850 kg
Serien Nr. 23030374. 23030375, 23030376,
23030377, 23030378,
23040412, 2304D413, 23040414. 23040415,
23040416

E-AMD 10Stück102

S

4.300,00 €2.150,00 €GARANT Absetzmulde 12m“, asymmetrisch
RAL 7016, Gewicht 1.000 kg
Serien Nr. 23030467, 23030468

GARANT Absetzxnulde 10m“, asymmetrisch
RAL 7016, Gewicht 880 kg
Serien Nr,; 23030379. 23030380, 23030381.
23030382, 23030383,
23030384, 23030305, 23030386, 23030387,
23030388

Stück E-AMO 1223
A

19.000,00 €1.900,00€
Stück E-AMO 10104

A

36.400,00 €1.820,00 €GARANT Klappenmulde 7m“, asymmetrisch
RAL 7016, Gewicht 800 kg
Serien Nr. 23030362, 23030471. 23030472.
23030473, 23030474,
23030475. 23030476, 23030477, 23030478,
23030480,
73050664. 23050665, 23050762. 23050765,

E-AMK7Stück205
A

122.200,00 €
Zwischensumme

BngstragBn; AG Hamm HRB ^956

Gerichtsstand: Hamm

USt-id.-Nr.: DE 125 217 800

Steuer-Nr. 322 5950 04-60

Deutsche Bank AG Dortmund

(BLZ 44070024) Kcnto-Nr. 1899053
IBAN: DE27 440700240 1899C53 00

BIC: DEUT DE DB440

Telefon +49 (0) 23 83 / 9200-20

Telefax +49 (0) 23 63 / 9200-22

info@garant-con1ainerbau.de

urww.garBnt-contalnerbau.de

GARANT Containerbau GmbH

SicmensstraEe 52

59199 Bönen. Deutschland

GesdiäftsfDhrer Brigitte Tvrdy
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Pos Menge Nummer Text Einzelpreis Gesamtpreis

Übertrag 122.200,00 €

23050771.
23050772, 23050773, 23050775, 23060890,
23060893

Gesamt Netto 122.200,00 €

22gl. 19,00 %USt auf 122.200,00 € 23.218,00 €

Gesamtbetrag 145.418,00€

Zahlbar bis 06.07.2023 ohne Abzug

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschälte- und Lieferbedingungen.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

EnsBtragen: AG Hamm HRB 195$

Gerictiästand: Hamm

USL-Id.-Nr.; DE 12S 217 8DD

Stßuer-Nr. 322 595Q 04S0

Deutsche Bank AG Dortmund

(BLZ 44070D24) Konto-Nr. 1899053

IBAN: DE27 440700240 1699053 00

BIG; DEUT DE 03440

Telefon +49 (0) 23 83! 9200-20

Telefax +49 (0) 23 63 / 9200-22

info@garant-containerbau.de

www.garant-containerbau.de

GARANT Containerbau GmbH

Siemensstraße 52

59199 Bönen, Deutschland

Geschäftsführer. Brigitte Tvrdy
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Übernahmebestätigung

Karec GmbH & Co. KG

Centraliapark 12
59329 Wadersloh

Vertrags Nr.: 47329/001

Die folgenden Objekte werden It. oben genanntem Vertrag geliefert

Anzahl Typ/Modell Gerätebezeichnung Seriennummer

20 GARANT E-AMK7A

GARANT E-AMDIO S

GARANT E-AMOIOA

GARANT E-AMO 12 A

GARANT AMR-65/1000SP

Klappenmulden 7m^

Deckelmulde 10m®

Absetzmulde 10m®

Absetzmulde 12m®

Abrolicontainer 15m®

o4we

ohne-

ohne

10

10

2 ohfte-

5

Der Leasingnehmer bestätigt, dass die vorstehend genannten Objekte ordnungsgemäß und funktionsfähig den

Beschreibungen in genanntem Vertrag entsprechend geliefert worden sind. Beanstandungen haben sich nicht ergeben.

KAREC
o 11

' ~ rt Kabelrocyclinß
Melalihandcl

ConDincrdicmt

o £nlsor(',errnchbt.»i ri/-n

Central^pdrk t) ● 5s:5?5 l-Voc/m
95,^

Karec GmbH ■

Centraliapark 12

59329 Wadersloh
●?

26. JUNI 2023
iVj!^

Firmenstempel, rechtsverbindliche UnterschriftÜbernahmeort, Übernahmedatum

QöiAi|;cr-ID; DE33HVA00000008S31

Dar*vert»ndur^eiv

5psrf!a$«!Med<!«>b<jrj-Norriwtcst
ISAM; D£S7340S10001000a0076B

aCNOlADEZlWIS

HW Lsastni; CrnbM
Poranföirft: Pestfodi 1165 ● 2S9S1 wistrjf

Hausanschrifv: St>'i.*ßölbcie 57 ● 2396S Wismar

Telefon: 03841/ 71U11 ● Fax; 03841 / 711148

E-Mail: lr^fo(?hw-leasing.de

CesdultsrOhrung

Pctcf Ost. Katja Fludra. Sebastian Sdiwanbeck

HandebregisterScTwerin HJtB 1767

5t-Nf,:070/a33/0245G

USMO; DE U745S097

Miljtlied im
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Leasing-Rahmenvertrag
47329

Karec GmbH & Co. KG

Centraliapark 12.59329 Wadersloh

Nummer:

Zwischen

— im Folgenden Leasingnehmer genannt —
und HW Leasing GmbH

Spiegelberg 57,23966 Wismar

- im Folgenden Leasinggeber genannt -
Präambel

Die Parteien schließen zu nachfolgenden Bedingungen des Leasing-Rahmenvertrages einzelne Leasingscheine ab, die i
Verbindung mit den Bedingungen des Rahmenvertrages den jeweiligen Leasingvertrag darsteilen.

m

1. Vertragsgegenstand

im Leasingschein werden das Objekt, die Grundmietzeit und die

Leasingrate genau bezeichnet, Die Anlagebeschreibung im Leasing
schein ist Besta ndleil dieses Vertrages.

2. Beschaffung des Leasinggegenstandes

2.1 Dem Leasingnehmer ist bekannt, dass der Leasinggeber das
Eigentum an dem Leasinggegenstand erst
Leasingnehmer ausgewählten Lieferanten erwerben muss. Hat der

Leasingnehmer den Leasinggegenstand schon bestellt oder steht er in

Verhandlungen mit dem Lieferanten, so wird er den Leasinggeber
umfassend informieren und ihm sämtliche diesbezügliche Unterlagen
aushändigen.

abgeschlossen, dass der Beschaffungsvortrag zwischen Lieferanten und

Leasinggeber rechtswirksam zustande kommt. Liefert der Lieferant

nicht oder kommt er in Verzug, so Icann der Leasinggeber, wenn ihm

nicht ein eigenes vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten

vorzuwerfen ist, auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung nicht in

Anspruch genommen werden. Stattdessen tritt der Leasinggeber
schon heute seine etwaigen Rechte gegen den Lieferanten aus

schuldhafter Nicht- oder verspäteter Lieferung oder aus sonstigen
Leistungsstörungen an den Leasingnehmer ab, der diese Abtretung
hiermit annimmt.

von einem vom

2.5 Alle Pflichten aus dem Beschaffungsvenrag. die über die Pflicht

Zahlung des für den Leasinggegenstand geschuldeten Preises

hinausgehen, übernimmt der Leasingnehmer mit schuldbefreiender
Wirkung für den Leasinggeber. Bei üoftwareprodukten besteht

insbesondere die Pflicht, die vereinbarten Nützungsbedingungen für
den Leasinggegenstand einzuhaiten. Ansprüche aus der Bestellung des
Leasingnehmers, die nach den Eintrlttsbedingungen nicht ausdrücklich

gegenüber dem Leasinggeber zu erfüllen sind, werden hiermit dem

Leasingnehmer zur eigenen Geltendmachung abgetreten. Stimmt der

Lieferant der Übernahme der weitergehenden Verpflichtungen durch

den Leasingnehmer nicht zu, ist cter Leasingnehmer ersatzweise

verpflichtet, den Leasinggeber von den Verpflichtungen der

Eintrittsbedingungen im Wege der Erfuilungsübernahme
Innenverhältnis freizustellen

zur

2.2 Der Leasingnehmer ist damit einverstanden, dass der Leasinggeber
in einen bereits zwischen dem Leasingnehmer und Lieferanten
bestehenden Beschaffungsvertrag eintritt. mit der Maßgabe, dass der

Leasinggegenstand direkt an den Leasingnehmer zu liefern ist. Der

Leasinggeber wird jedoch such ermächtigt, nach seiner Wahl den

bereits zwischen dem Leasingnehmer und Lieferanten bestehenden

Beschaffungsvertrag aufzuheben und mit dem Lieferanten einen

neuen Beschaffungs'vertrag über den Leasinggegenstand
abzuschließen. Der neue Beschaffungsvertrag soll nur zu

inhaltsgleichen oder für den Leasingnehmer günstigeren Bedingungen
abgeschlossen werden. Im Hinblick darauf, dass der Leasingnehmer
den Lieferanten und den Leasinggegenstand selbst ausgesucht hat,

stellt der Leasinggeber für die Lieferfähigkeir und dis Liefeavilligkeit
des Lieferanten nicht ein; der Leasingnehmer kann in diesen Fällen

jedoch vom Vertrag zurücktreten, wenn er das Unterbleiben der

Lieferung nicht zu vertreten hat. Der Leasinggeber verpflichtet sich,

den gelieferten Leasinggegenstand dem Leasingnehmer während der

Leasingiuufzeit zu belassen.

im

3. Abnahme, Übernahmebestätigung
3.1 Die Auslieferung des Leasinggegenstandes durch den Lieferanten

erfolgt unmittelbar an den Leasingnehmer,

3.2 Kosien und Gefahren der Lieferung des Leasinggegenstandes und

seiner Installation trägt im Verhältnis zum Leasinggeber der
Leasingnehmer.

3.3 Verwirklicht sich die Gefahr durch Abhandenkominen oder

Beschädigung des Leasinggegenstandes, so kann der Leasingnehmer
binnen einer Frist von 14 Tagen vom Leasingvertrag zurückt.''eten. Im

Falle des Rücktritts hat der Leasingnehmer den Leasinggeber von

dessen Verpflichtungen gegenüber dem Liefe'anten freizustellen. Der

Leasinggeber verpflichtet sich für diesen Fall zur Übereignung des
Leasinggegenstandes an den Leasingnehmer. Sämtliche dem

Leasinggeber im Zusammenhang mit der Verwirklichung der Gefahi-
etwa erwachsene Ansprüche tritt der Leasinggeber niermit dem

Leasingnehmer ab, der Leasingnehmer nimmt diese Abtretung hiermit
an.

(

2.3 Bei seinem Eintritt vereinbart der Leasinggeber gegebenenfalls

zusätzliche Bedingungen, die den Besonderheiten des Leasings

Rechnung tragen - im folgenden Eintrlttsbedingungen genannt. Der

Leasingnehmer ei+iält auf Verlangen ein Exemplar der
Eintrittsbedingungen. Macht der Leasinggeber von der Ermächtigung

gemäß Ziffer 2,2 Absatz 2 Gebrauch, erhält der Leasingnehmer eine

Kopie des neuen Beschaffungsvertrages. Bereits erbrachte
Anzahlungen des Leasingnehmers an den Lieferanten gelten als

Anzahlung des Leasinggebers. Der Leasingnehmer ist damit
einverstanden, dass ein eventuell bereits entstandenes

Anwarcschaftsrecht aufgehoben wird.

2.4 Der Leasingvertrag wird unter der aufiösenden Bedingung
3.4 Die Untersuchung des Leasinggegenstandes stellt eine

:iV.‘

●'.ncs.'a-üwrt Asrrüctt.Uä- Z3S5; vVüm.ii-

SOGGWiicrwi

ii«

-Cesc.Tärs'Cisun^

ftre-rOoit, Kzi^ariudrs, SyjsömSclvwiriÄcjc

HdfKlslsrerenVSr SdWBiio KSH i'/G'/
Sl-Nt C79/153/024H;

'J5MP. DE 1274SR097

-u. D£33n\v'uxrja,a«>ja

GufKVsrbrihjn^cn;

DESJiaüSVJODICCOiJiCOrK,

SIC r'.ÜUfSSlVVIS

Huijsiristiuili; Sisößeiteqi 57
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oder über das Bestehen eines Anspruchs auf Schadensersatz statt der
kann der Leasingnehmer dis Zahlung der

im Falle einer

wesentliche Verpflichtung des Leasinggebers gegenüber dem
Lieferanten dar. Der Leasingnehmer nimmt diese Verpflichtung für den
Leasinggeber wahr. Er wird dabei mit aller erforderlichen Sorgfalt
Vorgehen, den Leasinggegenstand gründlich auf Mangel,
Vollständigkeit und Übereinstimmung mit den zwischen den Parteien

Vereinbarten untersuchen und etwaige
dem Lieferanten unter

Leistung einigen,

Leasingraten wegen etwaiger Mängel erst dann -
Minderung anteilig - vorläufig verweigern, wenn er Klage gegen den

Rückabwicklung des Beschaffungsvertrages,
oder Minderung des

Lieferanten auf
statt der LeistungSchadensersatz

Beschaffungspreises erhoben hat. Nutzt der Leasingnehmer den
Leasinggegenstand während der Durchsetzung der Ansprüche gegen
den Lieferanten, ist er zur Fortzahlung der Leasingraten verpflichtet.
Der Leasingnehmer kann verlangen, dass die Zahlung auf ein von ihm
zugunsten des Leasinggebers eingerichtetes Trauhandkonto erfolgt.
Statt der Fortzahlung kann der Leasingnehmer dem Leasinggeber auch

Deutschland zugelassenen

für die laufenden Leasingraten stellen. Nutzt der

des Beschaffungsvertrages

Mängel/'Beanstandungen gegenüber ^
Benachrichtigung des Leasinggebers sofort schriftlich und spezifiziert
rügen Der Leasingnehmer ist zur Abnahme des Leasinggegenstandes
verpflichtet, sofern sich keine Beanstandungen ergeben. Er wird dem
Leasinggeber die vertragsgemäße Lieferung unter Verwendung der

Übernahmebestätigungjeweiligen Leasingscheinerstelltenzum

unverzüglich bestätigen.
Bankbürgschaft eines ineine

Kreditinstitutes

Leasingnehmer den Leasinggegenstand nicht, ist er bis zu einer
abschließenden Klärung, ob die geltend gemachten Ansprüche gegen
den Lieferanten bestehen, verpflichtet, den Leasinggegenstand aut
eigene Kesten mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes zu
verwahren. Bei Nichterfüllung dieser Verpflichtungen des
Leasingnehmers ist der Leasinggeber unbeschadet sonstiger Rechte
zur Sicherstellung des Leasinggegenstandes befugt. Die gerichtliche
Geltendmachung von einem Anspruch auf Nacherfüllung entbindet den
Leasingnehmer hingegen nicht von der Verpflichtung zur Leistung der
vereinbarten Zahlungen.

beim Leasinggeber wird die Übernahmebestätigung
wesentlichen Bestandteil des Leasingvertrages.

3.5 Mit Eingang

zum

der Übernahmebestätigung wird der Leasinggeber
den für den Leasinggegenstand geschuldeten

die Übernahmeerklärung unrichtig und

3.6 Nach Eingang
den Lieferantenan

IstLieferpreis entrichten. ,
dieser Fehler vom Leaangnehmer zu vertreten, ist der Leasingnehmer

Schadensersatz verpflichtet. Demdem Leasinggeber , , ,
Leasingnehmer steht der Nachweis offen, dass ihn kein oder nur en
gemindertes Verschulden tritt.

zum

4.5 Setzt der Leasingnehmer gegen den Lieferanten im Wege der
Anspruch auf Lieferung eines neuen

ist der Leasinggeber damit

beides Leasingnehmers

Mängeln des Leasinggegenstandes,
Lieferanten und

RechteundAnsprüche
Pflichtverletzungen und

Abtretung von Ansprüchen und Rechten gegen

4.
Nacherfüllung einen

Leasinggegenstandes durch,
inverstanden, dass der bisherige Leasinggegenstand gegen e

gleichweftigen neuen Leasinggegenstand ausgetauscht wird. Zirfer 4.4
gilt für das Austauschverhältnis entsprechend. Der Leasingnehmer
wird mit dem Lieferanten vereinbaren, dass dieser das Eigentum am
neuen Leasinggegenstand unmittelbar auf den ^ Leasingge er
überträgt. Die Besitzverschaffur^ erfolgt durch Lieferung an den
Leasingnehmer, er wird den Leasinggeber vor Austausch des
Leasinggegenstandes unterrichten und ihm nach erfolgtem Austausch
die Maschinennummer oder sonstige Unterscheidungskennzeichen des

Für die Untersuchungspflicht

so

men
ei

Dritte

4.1 Sollte der

werden oder sollte der

begangen haben, sind Ansprüche und Rechte des Leasingnehmers
den Leasinggeber ausgeschlossen.

Gegenstand nicht oder nicht fristgerecht geliefert
Lieferant sonstige Pflichtverletzungen

gegen

4.2 Weiterhin sind alle Ansprüche und Rechte des Leasingnehmers
den Leasinggeber wegen der Beschaffenheit, Sach- und

Leasinggegenstandes oder wegen dessen
gegen

Rechtsmängeln des

mangelnder Verwendbarkeit zu jeder Zeit ausgeschlossen. neuen Leasinggegenstandes mitteiie
und Beanstandungen des Leasingnehmers gilt Ziffer 4.4 Abs. i

Nutzungsentschädigung zur den
wird der Leasingvertrag mit

n

Ziffer 4.1 und 4.2 sowie in 3.3 geregelten Fällt eineentsprechend,
zurückgegebenen Gegenstand nicht

Leasinggegenstand zu unveränderten Bedingungen
Nutzungsentschadigung

4.3 Zum Ausgleich für die in _
Haftungsausschlüsse tritt der Leasinggeber dem Leasingnehmer seme
Ansprüche und Rechte gegen den Lieferanten und sonstige an der
Lieferung beteiligte Dritte wegen Pflichtverletzung, insbesondere auf
Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersau inkl. eWl
selbständiger Garantien Dritter ab. Ausgenommen von der Abtretung
sind die Ansprüche des Leasinggebers auf Verschaff ung des Eigentums,
aus einer Ruckabwicklung des Beschaffungsvertrages, Ansprüche auf
Rückgewähr, insbesondere auch Ansprüche aus oder im
Zusammenhang mit vom Leasinggeber geleisteten

dem Leasinggeber entstandenen Schadens, uer
Rechte und

an.

dem neuen

fortgesetzt.

Leasingnehmer dem Leasinggeber eine
Lieferanten geschuldete Nutzungsentschädigung zu erstütten; es
pelten die Regelungen der nachfolgenden Absätze. Zum Ausgleich
hierfür wird dem Leasingnehmer nach Beendigung des
Leasingvertrages ein bei der Verwertung des Leaslnggegenstandes sich

Hnanzieller Vorteil gutgebracht. Der Vorteil

an, hat der

diesem gegenüber dem
Fällt eine

von

eventuell ergebender
kann sich daraus ergeben, dass aufgrund der Nachlieterung eines
neuen Leasinggegenstandes ein Mehrerlös erzielt wird. Der Ausgleich
ist auf die Höhe der gezahlten Nutzungsentschadigung beschrankt.

auf Ersatz eines

Leasingnehmer ist verpflichtet, die abgetretenen _
Ansprüche unverzüglich auf seine Kosten - ggt auch gerichtlich
gellend zu machen und durchzusetzen. Soweit Rechte und Ansprüche
nicht abgetreten sind, wird er hiermit zur
Rechte und Ansprüche im eigenen Namen
mit der Maßgabe ermächtigt und verpflichtet, dass Zahlungen aus der
Rückabwicklung, einer Minderung und auf einen Schaden des
Leasinggebers ausschließlich an den Leasinggeber zu leisten sind^ Der
Leasinggeber i« über die Geltendmachung von Ansprüchen durch den
Leasingnehmer fortlaufend und zeitnah zu informieren.

4.6 Hat der Leasingnehmer eine Minderung durchgesetzt, tritt eine
des Leasingvertrages dahingehend ein, dass sicn alle nach

Leasingzahlungen entsprechend
zu viei

Geltendmachung dieser

und für eigene Rechnung Anpassung

dem Vertrag geschuldeten

ermäßigen. Der Leasinggeber wird dem Leasingnehmer
gezahlte Beträge erstatten. Hat der Leasingnehmer einen Rücktritt
oder eine Rückabwicktung des Beschaffungsvertrages durchgeseat,
entfällt dieGeschäftsgrundlage des Leasingvertrages.

4.7 Eine Rückgewähr des Leaslnggegenstandes an den Lieferanten
oder Dritten führt der Leasingnehmer auf eigene Kosten und Gefahr
nur Zug um Zug gegen Erfüllung der Zahlungsverpflichtung des
Ueferanien/des Dritten gegenüber dem Leasinggeber duich.

Lieferartt und Leasingnehmer sich nach Auslieferung des
nicht über die Wirbamkeit eines vom

4.4 Sofern

L^ängnSmefklärten Rücktritts, einer erklärten Minderung
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5. Gebrauch, Instandhaltung und Instandsetzung

5.1 Der Leasingnehmer ist verpflichtet den Leasinggegenstand
schonend und pfleglich zu behandeln, ihn unter Beachtung der

Rechtsvorschriften sachgemäß zu gebrauchen und Wartungs-, Pflege-
und Qebrauchsempfehlungen des Lieferanten/Importeurs/ Herstellers

zu befolgen. Der Leasingnehmer stellt den Leasinggeber von

Ansprüchen Dritter, die sich aus dem Gebrauch des

Leasinggegenstandes, auch aus Patent- und Schutzrechtsverietzung en
ergeben, frei.

der totalen Beschädigung vereinbaren die Vertragsparteien die

Aufhebung des Leasingvertrages. Der Leasingnehmer hat in diesem

Fall einen Betrag, wie in Ziffer 5.3 geregelt zu zahlen, im falle der

teiiweisen Beschädigung gilt Ziffer 5.2 entsprechend.

7. Versicherung und Entschädigungsleistungen
7.1 Der Leasingnehmer schließt für den Leasinggegenstand bei ei

in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Versicherer aufseine

Kosten eine Sachversicherung gegen Feuer, Einbruch/Diebstahl
(inklusive Vandalismus-einschluss), Leitungswasser- und Sturmschaden

sowie ame Haftpflichtversicherung ab und verpflichtet sich die
Versicherung

Leasinggegenstandes

empfiehlt,

Elementarschäden,

Vollkaskoversicherung mit einer Selbstbeleiligung von höchstens

511,00 Euro, für Produktions- bzw. Baumaschinen eine Maschinen-

kaskoversicherung, bei entsprechenden Geräten
Elektronikversicherung, für Software
/Datenträgerversicherung abruschließen und bis zur vertragsgemäße
Rückgabe des Leasinggegenstandes aufrecht zu erhalten,

7.2 Den Abschluss der Versicherung hat der Leasingnehmer dem

Leasinggeber bei Übernahme des Leasinggegen-standes
nachzuweisen. Weißt der Leasingnehmer die Versicherung des
Leasingobjektes trotz Aufforderung nicht innerhalb einer vom

Leasinggeber zu setzenden Frist nach, ist der Leasinggeber berechtigt
für das Leasingobjekt eine entsprechende Versicherung abzuschließen.

Oie Kosten hierfür trägt der Leasingnehmer.

nem

5.2 Der Leasingnehmer hat den Leasinggsgenstand aufseine Kosten in

ordnungsgemäßem, funktionsfähigem und verkehrssicheren Zustand

zu erhalten, insbesondere die erforderlichen Reparaturen durchfuhren
zu lassen und einen Wartungsvertrag abzuschiießan, wenn dies

aufgrund der Art des Leasinggegenstandes erforderiieh oder üblich ist.

Soweit Software Produkte Gegenstand des Leasingvertrages sind und

hier?.u Pflegeverträge angeboten werden, hat der Leasingnehmer auf
seine Kosten einen solchen Vertrag abzuschließen und für die Dauer

des Leasingvertrages aufrecht zu erhalten. Leasingnehmer und
Leasinggeber sind sich darüber einig, dass Nutzungsrechte an dem

gepflegten Softwareproduift allein dem Leasinggeber zustehen, wobei
der Leasinggeber dem Leasingnehmer ein beschränktes Nutzungsrecht

einräumt. Gerät der Leasingnehmer mit seiner Instandhaltungs
und/oder Instandsetzungsverpflichtung in Verzug, so kann der
Leasinggeber die erforderlichen Reparaturen auf Kosten des

Leasingnehmers selbst durchführen lassen.

bis zur vertragsgemäßen Rückgabe
aufrechtzuerhaiten. D er

auch andere Gefahren zu versichern,
Terrorismus. Für Fahrzeuge ist

des

Leasinggeber
z.S.

eine

eine

Software¬eine

n

5.3 Einschränkungen und Wegfall der Gebrauchsfähigkeit - auch

aufgrund von Rechtsvorschriften - berühren die Verpflichtung zur

Zahlung der Leasingraten für die restliche Leasinglaufzeit und eines
etv/a garantierten Restwertes .nicht. Sind Instandhaltung,

Instandsetzung oder Maßnahmen zur Wiederherstellung der

Gebrauchsfähigkert nicht möglich und wirtschaftlich nicht sinnvoll, so

kann der . Leasingnehmer stattdessen die Aufhebung des
Leasingvertrages verlangen, wenn er die Zahlung folgenden Betrages

anbietet; Zeitwert des Leasinggegenstandes in unbeschädigtem
Zustand, mindestens aber einen Betrag in Höhe der Summe der

Leasingraten für die restliche Laufzeit des Leasingvertrages zuzüglich

eines eventuell kalkulierten RestVifertes, zuzüglich eventuell
anfallender Kosten und Vorfälligkeitsentschädigung der reff
nanzierenden Bank.

Mindestbetrages wird der Leasinggeber erwachsende Zinsvorteile, die

sich durch die Abzinsung mit der Umlaufrendite ergeben, anrechnen.

7.3 Die Rechte und Ansprüche aus den vorgenannten Versicherungen ,

mit Aus.nahme der Haftpflichtversicherung, tritt der Leasingnehmer
zur Sicherung der Ansprüche des Leasinggebers aus dem
Leasingvertrag an den Leasinggeber ab, der die Abtretung annimmi.

Der Leasingnehmer ist verpflichtet seiner Versicherungsgesellschaft
die Übertragung seiner Versicherungsansprüche auf den Leasinggeber

anzuzeigen und die Erteilung eines Sicherungsscheines zugunsten des

Leaslnggebers bei seiner Versicherungsgesellschaft zu beantragen.

7,4 Unabhängig von der Abtretung ist der Leasingnehmer widerruflich

ermächtigt und verpflichtet, die abgetretenen Ansprüche gegen die
Versicherer und die Schädiger auf eigene Kosten geltend zu machen

und den Schadensfall abzuwickeln. Der Leasingnehmer muss dabei in

jedem.' Fall Zahlung an den Leasinggeber verlangen.
Entschädigungsleistungen von Versicherern oder anderen Dritten an

den .^easinggeber werden dem Leasingnehmer auf seine
Zahlur^sverpflichtungen gemäß Ziffern 5.3 und 6.2 angerechnet bzw,
für die .Reparatur des Leasinggegenstandes zur Verfügung gestellt.

Eventuelle Übererlöse stehen dem Leasinggeber zu. Der Leasinggeber
'st unverzüglich telefonisch und schriftlich über den Schadensfall und

seine Abwicklung zu informieren.

Bei der Ermittlung des jeweiligen

6. Sach- und Praisgefahr

6.1 Der Leasingnehmer trägt für den Leasinggegenstand die Sach- und

Preisgefehr, insbesondere alle Gefehren des zufälligen Unterganges,

des Abhandenkommens, des Totalschaderis, des Wegfalls der

Gebrauchsfähigkeit, der Beschädigung sowie sonstigen

Verschlechterung, aus welchen Gründen auch immer, sofern diese

Gründe nicht vom Leasinggeber zu vertreten sind. Dies gilt auch bei

höherer Gewalt und in den Fällen der Überlassung an Dritte, Der
Eintritt derartiger Ereignisse entbindet den Leasingnehmer nicht von

der Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem Leasingvertrag,
insbesondere nicht von der Verpflichtung zur Zahlung der vereinbarten

Leasingraten. Der Leasingnehmer wird den Leasinggeber über

derartige Ereignisse unverzüglich schriftlich unterrichten und auf
Nachfrage dem Leasinggeber damit im Zusammenhang stehende
Unterlagen (Schadensprotokolle etc.) übergeben.

8. Schutz der Eigentumsrechte

S.l Durch den Abschluss des Leasingvertrages verzichtet der

Leasingnehmer zugunsten des Leasinggebers auf ein etwa
bestehendes Anwartschaftsrecht am Leasinggegenstand. Soweit der

Leasin^egenstand vom Lieferanten direkt an den Leasingnehmer
geliefert wird, nimmt er es als Geheißperson für den Leasinggeber im
Rahmen dessen Eigentumserwerbs in Empfang, Erfüllungsort für die

Leistung des Leasinggebers ist bei einer solchen Direktlieferung der Sitz
des Lieferanten. Das Objelct ist Eigentum des Leasinggebers, Der

Leasinggeber hat das Recht, auf dem Objekt Eigentumskennzeichen
anbringen zu lassen. Dem Leasingnehmer ist jede Verfügung über das
Leasingobjekt

6.2 Bei Eintritt eines der vorgenannten Ereignisse hat der

Leasingnehmerden Leasinggegenstand unverzüglich auf seine Kosten
nach den Vorgaben des Herstellers instand zu setzen. Für den Fall des

zufälligen Untergangs, des Abhandenkommens oder
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untersagt, er ist nicht berechtigt, ohne vorherige schriftliche

Zustimmung des Leasinggebers, den Leasinggegenstand oder Teile

davon v'om im Leasingschein vereinbarten Standort tu entfernen, oder
eine Untervermietung vorzunehmen.

8.2 Als Standort des Leasingobjeictes gilt die im Leasingschein
angegebene Adresse des Leasingnehmers, sofern im Leasingschein
nicht etwas anderes vereinbart v./urde. Der Leasingnehmer darf den
Leasinggegenstand mit einem Grundstück oder mit einem Gebäude

nur zu einem vorübergehenden Zweck, mit einer anderen beweglichen
Sache nicht zu einer einheitlichen Sache verbinden, Der

Leasingnehmer wird auf eigene Kosten alle Maßnahmen ergreifen, um
das Eigentum des Leasinggebers an dem Objekt jederzeit vor Eingriffen
Dritter zu schützen. Er wird den Leasinggeber im Falle eines Zugriffes -
unverzüglich benachrichtigen. Der Leasinggeber ur?d
Beauftragten haben das Recht, den Leasinggegenstand jederzeit zu
den üblichen Geschäftszeiten zu besichtigen oder zu überprüfen.

9. Leasingraten

9.1 Vom Leasingnehmer sind während der im Leasingschein
angegebenen Grundmietzeit die Leasingraten jeweils
Leasingschein angegebenen Tag eines jeden Monats Einrede- und

spesenfrei auf das in der Mietrechnung angegebene Konto zu zahlen.

Alle Zahlungen sind zuziigiich der bei Fälligkeit jeweils geltenden

gesetzlichen Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) zu leisten.

9.1.1 Der Leasingnehmer wird dem Leasinggeber zur Einziehung der
fälligen Zahlungen per SEPA-Lastschriftmandat ermächtigen. Ein

entsprechendes Formular wird dem Leasingnehmer vom Leasinggeber
mit den Vertragsunterlagen ausgehärtdigt. Der Leasingnehmer und

der Leasinggeber vereinbaren für die Vorabankündigung der SEPA-

LasTschrift eine Frist von 1 Tag. Bei Zahlung per
Dauerauftrag/Übervveisung oder Scheck erhöht sich die Leasingrate

um 3,00 EUR zzgl. der gesetzlichen Mehrv;ertsteuer wegen des
höheren Bearbeitungsaufwands des Leasinggebers gegenüber der

Einziehung im SEPA-Lastschrift verfahren.

9.S Der Leasingnehmer übernimmt alle öffentlich-rechtlichen Kosten,

Gebühren, Beiträge, Steuern und sonstige Abgaben in ihrer jeweils
gültigen Höhe, die gegenwärtig und zukünftig aufgrund dieses

Vertrages oder Besitzes und/oder Gebrauchs und/oder im

Zusammenhang mit der Rückgabe des Leasinggegenstandes anfalien.

Der Leasingnehmer ist insbesondere verpflichtet, die gesetzliche

Umsatzsteuer für alle umsatzsteuerpflichtigen Lieferungen und

sonstige Leistungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag zu zahlen.
Bei einer Änderung des U msatzsteuerrechtes oder der B eurteilung der

jeweiligen Rechtslage durch die Finanzverwaltung können alle

Zahlungen und Beträge im Zusammenhang mit Ansprüchen oder

Teilansprüchen einer der Vertragsparteien, auf die sich die Änderung
auswiiift, entsprechend angepasst, werden {z.B. nach einer Rückgabe
des Leasinggegenstandes).

9.6 Im Übrigen berücksichtigt die Leasingrate die zum Zeitpunkt des

Abschlusses des leasingvertrages gültigen Steuern. Bei Änderungen
des Steuer- und Abgabenrechtes oder
Verwaltungshandhabung nach diesem Zeitpunkt, behält sich der

Leasinggeber eine entsprechende Anpassung der Leasingrate vor.

10. Aufrechnungs-, Zurückbehaltungsrecht

10.1 Der Leasingnehmer darf nur mit unbestrittenen oder

rechtskräftig

Zurückbehaltüngsrechte wegen nicht aus diesem Vertrag begründeten
Ansprüchen stehen dem Leasingnehmer nicht zu.

10.2. Der Leasingnehmer ist zur Abtretung der ihm gegen den

Leasinggeber zustehenden Rechte und Ansprüche nur mit schriftlicher

Einwilligung des Leasinggebers berechtigt.

11. Zahlungsverzug

Gerät der Leasingnehmer mit Zahlungen in Verzug, so hat er während

der Dauer des Verzuges auf den geschuldeten Betrag Zinsen in Höhe

von 1,5 % pro Monat zu zahlen. Für jede Mahnung hat der

Leasingnehmer eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10,00 EUR an

den Leasinggeber zu entrichten. Die Geltendmachung eines weiteren
Verzugsschadens bleibt hiervon unberührt.

seine

der einschlägigen

zum im

festgcstellten Forderungen aufrechnen.

9.2 Die Grundmietzeit (Laufzeit) des Vertrages beginnt mit dem 1.

(bzw. 15-, sofern dies im Leasingschein vereinbart ist) des auf die

Übernahme des im jeweiligen Leasingschein näher bezeichneten
Leasingobjektes folgenden Monats. Der Leasingnehmer hat für den

Zeitraum zwischen der Übernahme des Leasingobjeictes bis zum
Beginn der Grundmietzeit pro Kalendenag 1/30 der monatlichen
Leasingrate (Nutzungsentgeit), bei Staffel-/Saisonraten der Jeweiligen
durchschnittlichen Leasingrate, zu zahlen. Die erste Leasingrate ist

zum ,1. (bzw. 15-, sofern dies im Leasingschein vereinbart ist) des auf

die Übernahme des Leasingobjektes folgenden Monats fällig. Die
weiteren Leasihgraten sind zum 1. (bzw, 15,, .siehe v/ie vor) eines jeden
Monats im Voraus fällig. Das Nutzungsentgelt wird vom Leasinggeber
separat berechnet.

12. Außerordentliche Kündigung

12.1 Der Leasinggeber kann unbeschadet eines weitergclicnden
gesetzlichen Kündigungsrechts in folgenden Fällen fristlos kündigen,
wenn;

● der Leasingnehmer für zwei aufeinander folgenden Termine mit der

Entrichtung der einzelnen Leasingrate oder eines nicht unerheblichen

Teils der einzelnen Leasingrate in Verzug ist;

- der Leasingnehmer mit einem Betrag von mindestens zwei einzelnen

Lcasingzahlungen in Verzug ist (Wenn die Höhe der laufenden

Zahlungen erheblich abweicht, ist für die Ermittlung des Betrages von
zwei rückständigen Zahlungen, die durchschnittliche Rate

hera nzuziehen.)

■ nachweisbar eine wesentliche Verschlechterung der Vermögenslage
des Leasingnehmers eingetreten ist. aus der sich eine Gefährdung der
Zahlungsfähigkeit des Leasingnehmers herieitet;

● der Leasingnehmer seinen Auskunfts- und I nformarionspflichten nach

Ziffer 15.2 oder seinen Off eniegungspflichten nach 15.4 trotz

Abmahnung nicht nachkommt;

- der Leasingnehmer falsche Angaben über seine Vermögenslage
gemacht hat, die geeignet sind, die wirtschaftlichen Interessen des

Leasinggebers in erheblichem Umfang zu gefährden oder
-vereinbarte Sicherheiten nicht gestellt werden oder v/cgfallen;

der Leasingnehmer trotz Abmalmung seine sonstigen
Vertragspflichten weiterhin erheblich verletzt oder Folgen

9.3 Bei einer Veränderung der Anschaffungskosten des
Leasinggegenstandes, z.B. durch dessen Spezifikation, ändern sich die

Leasingraten, die Sonderzahlung und ein eventuell kalkulierter
Restv/ert im gleichen Verhältnis.

9.4 Bis zur Bezahlung des Leasinggegenstandes behält sich der

Leasinggeber die Anpassung der Leasingrate nach biiiigem Ermessen {§

315 BGB) entsprechend der Änderung des der Leasingrate
zugrundeliegenden Kapitalmarktzinses vor. Danach bleibt die

Leasingrate mit Ausnahme steuerlich bedingter Anpassungen
unverändert. Ändert sich der Kapitalmarktzins im Rahmen einer

Nacherfüllung, ist der Leasinggeber berechtigt, die Leasingraten
entsprechend anzupassen.
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von derartigen Vertragsverletzungen nicht unverzüglich beseitigt:
● der Leasingnehmer gegen die Versicherungspflicht verstößt;

- der Leasinggegenstand ohne vorherige schriftliche Zustimmung des
Leasinggebers vom im Leasingschein vereinbarten Standort entfernt
wird, insbesondere ins Ausland verbracht wird.

15.4 Der Leasingnehmer ermächtigt hiermit seine Banken
.Auskünfte über seine Kreditwürdigkeit zu erteilen. Eventuell

anfallende Auskunftskosten trägt der Leasingnehmer. Der

Leasingnehmer kann jederzeit ohne Angaben von Gründen seine

erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft

abändern oder gänzlich widerrufen. Der Widerruf kann entweder
postalisch, per E-M ail oder per Fax an den Leasinggeber übermittelt
werden. Es entstehen dabei keine Kosten als die Portokosten bzw.

die Übermittlungskosten.

12.2 Die Rückgabe des Leasingobjektes aufgrund der Kündigung erfolgt
auf Kosten und Gefahr ires Leasingnehmers, Der Leasinggeber ist

berechtigt,., im Falle der Kündigung das Leasingobjekt heraus zu
verlangen und Schadensersatz in Höhe seines Ausfalles zu verlangen
zuzüglich anfeilender Kosten wie z.ß. Sicherstellungs- unc

Verwertungsl<osten, Vorfälligkeitsentschädigung der refinanzierenden
Bank etc. Endet der Leasingvertrag aufgrund einer fristlosen
Kündigung des Leasinggebers vorzeitig, schuldet der Leasingnehmer '

Leasinggeber
Zahlungsverpflichtungen die Summe der mit dem zum Zeitpunkt der
Kündigung aktuellen Umlaufrendite (tägliche Veröffentlichung im
Handelsbiatt) der Restlaufzeit abgezinsten künftigen Leasingraten,
evtl.

Teüamortisationsverträgen außerdem den mit der zum Zeitpunkt der
Kündigung aktuellen Umiaufrendite der Restlaufzeit abgezinsten

sowie Kosten und Vorfälligkeitsentschädigung der

15.5 Der Leasingnehmer wird während der Vertragsdauer auf

Verlangen des Leasinggebers jederzeit seiner Vermögensverhältnis se
offenlegen und darüber hinaus seine den gesetzlichen Bestimmungen

entsprechenden Jahresabschlüsse sowie Zwischenabschlüsse und ggf
Konzernabschlüsse unverzüglich nach ihrer Aufstellung, spätestens

jedoch 9 Monate nach Abschluss des Wirtschaftsjahres, zur Verfügung
stellen.

rückständigerunlseschadetdem

beiVervvertungskostenanfallende sowie

15.6 Der Leasinggeber ist berechtigt diese Unterlagen und
Informationen einem refinanzierenden Kreditinstitut zugänglich zu

machen.
Restv/ert

refinanzierenden Bank als Schadenersatz. Der Schadenersatzanspru ch

wird mit Zugang der Kündigung fällig. Der Leasinggeber ist berechtigt,
eine Verzinsung von 1,5% p.m. des fälligen Schadenersatzanspruchs als
Verzugsschaden zu verlangen. Dem Leasingnehmer bleibt der
Nachweis eines wesentlich geringeren oder überhaupt nicht
entstandenen Schadens Vorbehalten. Der Leasinggeber wird den

Leasinggegenrtand mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes
bestmöglich verwerten. Ein etwaiger Verwertungserlös wird nach
Abzug aller : Kosten und Auslagen dem oben beschriebenen
Schadenersatzanspruch angerechnet.

r 16. Vertragskündigung/Veriängerung/Rückgabe

16,1 Der Leasingvertrag kann sowohl vom Leaa.ngnehmer als auch
vom Leasinggeber mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten auf das
Ende der Laufzeit (Grundmietzeit), wie im einzelnen Leasingschein

vereinbart, gekündigt werden. Wird das Vertragsverhältnis nicht
gekündigt, verlängert es sich um jeweils zwölf Monate. Oie Kündigung
muss schriftlich erfolgen.

16.2 Endet der Leasingvertrag, hat der Leasingnehmer auf seine
Kosten und Gefehr die Leasingobjekte einredefrei und in
6inv,iandfreiem Zustand an den Hauptsitz des Leasinggebers in Wismar

zurückzugeben.

16.3 Sov./eit Softwareprodukte Gegenstand des Leasingverirages sind,
sind diese in der neuesten beim Leasingnehmer vorhanden Version -

ggf mit Quellcode - zurück zu geben. Zusammen mit den
Softwareprodukten sind alle Zugriffs- und Spsrrcodcs,
Sperreinrichtungen

Datenträger/Speichermedien und Handbücher, Dokumentationen und
eventuelle Authentizitätsnachweise für die Softworeprodukte zurück

geben. Für eventuelle weitere beim Leasingnehmer vorhandene
Kopien der Softwareprodukte besteht für den Leasingnehmer die
Pflicht, eins vollständige Löschung vorzunehmen, welche er dem

Leasinggeber auf dessen Verlangen schriftlich zu bestätigen hat.

16.4 Vor Rückgabe sind alle Daten, die nicht Gegenstand des
Leasingvertrages sind, insbesondere personenbezogene Daten
datenschutzkonform zu löschen. Auf die gesetzlichen Verpflichtungen

des Leasingnehmers zum Datenschutz wird hiermit hingewiesen.

13. Ordentliche.Kündigung

Die ordentliche Kündigung des Leasingvertrages vor Ablauf der
vereinbarten Leasinglaufzeit/Grundmietzelt ist ausgeschlossen. Dies
gilt auch für dasKündigungsrecht der Erben nach § 580 BGB.

14. Außerordentliches Kündigungsrecht des Leasingnehmers
Eine außerordentliche Kündigung dieses Leasingvertrages durch den

Leasingnehmer ist nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes möglich,
den der Leasinggeber zu vertreten hat.

15. Auskünfte, Besichtigung, Bonitätsprüfung
15.1 Der Leasingnehmer hat einen Wechsel seines Sitzes sowie
Veränderungen des gevzöhnlichen Aufenthaltes unverzüglich
anzuzeigen. . ,

15,2 Der Leasingnehmer hat dem Leasinggeber die zur Erfüüung seiner
gesetzlichen ' Sorgfelts- und informationspflichten
Identifizierungspfilchten nach dem Geldwäschegesetz) notwendigen
Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und sich
während der Vertragsdauer ergehende Änderungen (z.B, Änderung
der Rechtsform, Änderung bei einem Vertretungsorgan) unverzüglich
schriftlich mitzuteilen.

15.3 Der 'Leasinggeber übermitteft im Rahmen dieses
Vertragsverhäftnisses erhobene personenbezogens Daten über die
Beantragung, ● die
Geschäftsbeziehung sovzie
Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201

Wiesbaden. Rechtsgrundlagen dieser Übermittlung sind Artikel 6 Abs.
Ib und Artikel'6 Abs, If der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

überlassen.sovzeitund,

zu

(z.ß.

des Leasinggegenstandes muss dem
Berücksichtigung des durch den

16.5 Der Zustand

Auslieferungszustand unter

vertragsgemäßen Gebrauch entstandenen normalen Verschleißes
entsprechen.

Durchführung und Beendigung dieser
Daten über nicht vertragsgemäßes 16.6 Soweit mit dem vereinbarten Beendigungstage das Leasingobjekt

dem Leasinggeber nicht zur Verfügung steht, hat der Leasingnehmer
jedweden hieraus entstehenden Schaden zu erstatten. Insbesondere
Icann der Leasinggeber die bei Vertragsende geltende Leasingrate für
ieden Verzugstag anteilig verlangen. Die Geltendmachung eines
weitergehenden Schadens bleibt ausdrücklich Vorbehalten.
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16.7 Sind in dem Leasingschein Veriängerungsoptfoncn vereinbart,

muss der Leasingnehmer ebenfalls drei Monate vor Vertragsende dem
Leasinggeber schriftlich mitteilen, dass er von der Option Gebrauch
machen will.

18.2 Der Leasinggeber ist berechtigt, Rechte aus diesem Vertrag ganz
oder teilweise abzutreten.

18.3 Erfüllungsort ist Wismar. Gerichtsstand für Streitigkeiten über

Ansprüche aus diesem Leasingrahmenvertrag (mit der auf S, 1 fett

gedruckten Nummer) bzw. aus Leasingverträgen, die auf diesen

Leasingrahmenvertrag Bezug nehmen, über das Bestehen

entsprechender Leasingverträge oder aus den Folgen derer
Beendigung ist Wismar, wenn der Leasingnehmer Kaufmann,
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-

rechtliches Sondervermögen ist. Soweit streitwertabhäiigig das
Amtsgericht Wismar nicht mehr zuständig ist, ist der Gerichtsstand

Schwerin, Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

19. Annahmefrist, Vertragsabschluss

19.1 Der Leasingnehmer trägt dem Leasinggeber den Abschluss des

jeweiligen Leasingvertrages durch Unterzeichnung des jeweiligen
Leasingscheines an.

17. Datenschutz

Oer Leasinggeber ist zum Schutz personenbezogener Daten nach der

gültigen

Leasingnehmer nimmt zustimmend

Datenschutz-Grundverordnung verpflichtet,

zur Kenntnis, dass der

Leasinggeber seine personenbezogenen Daten speichert, zum

Geschäftszweck und Versicherungszweck an Dritte übermittelt,
verändert oder löscht. Im Übrigengelten unsere Datenschutzhinweise,

die der Leasingnehmer zur Kenntnis genommen hat. Diese sind

jederzeit

leasing.de/files/lnhalte/Unternehmen/Datenschutzhinweis.pdf
abrufbar. Bei Fragen zum Datenschutz kann sich der Leasingnehmer
an unseren Oatenschutzbeauftragten unter der Anschrift Spiegelberg
57, 23966 Wismar, Tel.: 03841/71 1111. per Fax: 03841/711148 oder

Der

eine

folgendem Link: https://www,hw- 'unter

per E-Mail; datenschutzbeauftragter@hw-leasing.de wenden.
19.2 Der Leasingnehmer ist an den Antrag einen Monat nach Zugang

des Antrages und der zur Prüfung erforderlichen Unterlagen beim
Leasinggeber oder seinem Beauftragten gebunden.

19,3 Der Vertragsabschluss kommt durch Gegenzeichnung des

Leasingveitrages durch den Leasinggeber zustande bzw. durch eine

gesonderte schriftliche Annahme des Leasinggebers zustande. Bei

gesonderter schriftlicher Annahme- ist diese nur gültig, sofern die

Auslieferung und Abwicklung des Vertrages innerhalb von 3 Monaten

ab Datum des Annahmeschreibens erfolgt. Danach ist eine neue

Bestätigung des Leasinggebers zur Vertragsannahme erforderlich.

18. Schlussbestimmungen / Gerichtsstand

18.1 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der
Schriftorm, Nebenabreden sind nicht getroffen. Sollte eine der

Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, berührt diese

Unwirksamkeit nicht die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages, Die

Parteien verpflichten sich, in einem derartigen Fall eine neue Regelung

zu vereinbaren, die der gewollten in rechtlicher und wirtschaftlicher
Hinsicht am nächsten kommt.

Leasinggeber Leasingnehmer

Wismar, den im Wadersloh, den
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SEPÄ-Lastschrlftmandat

Kunden Nr.; 47329

HW Leasing GmbH, Spiegelberg 57, 23966 Wismar

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE33HWLOOOOOOOS881
Mandatsreferenz: 47329L01

/ (

Ich ermächtige/wir ermächtigen den Zahlungsempfänger HW Leasing GmbH, Zahlungen von meinem/unserem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/v^eisen wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der HW Leasing
GmbH auf mein/unser Konto gezogene Lastschriften einzulösen. Die HW Leasing GmbH wird mich/uns spätestens i
Werktag vor Kontobelastung über die Belastung informieren.

Hinweis; Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten,Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

/

iÄ\' l/l'Wc>4r/\ XKreditinstitut

BIC des Kreditinstitut:

KM onK ,0lP3 MbIBAN:

t

Karec GmbH & Co. KG

Cantrsiiapark 12

53323 Wadersioh

iib.rJaJA. i/Amj
m\Ort, Datum Firma, Anschrift, red jrschrMtLV'

ö Kabelrecycling
< MetallhandeJ

i Containerdienst

o Entsor^erfachbetrieb

Centraliapark u-S9S^9 Wadersloh
Tel. OZS2295S3370 ■ www.karec-kabel.de
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Garant Containerfaau GmbH
Sremensstr.52

59239 Bönen

Frau FrodI

Tel.: 03841/7111 37

Wismar,. 28.06.2023

Ihre Rechnungs-Nr.: 134641

Leasmgschein-Nr. : 47329/001

Sehr geehrte Damen und Herrem

2ur Begleichung Ihrer o. g. Rechnung überweisen wir Ihnen folgenden Betrag auf Ihr

Rechnungsbetrag

Überweisungsfaetrag
EUR 145.418,00
EUR 145.418,00

mit der Maßgabe hierüber nur zu verfügen, wenn Sie
uns erworbenen Objekten übertragen.

Als Gepnbestatigung, dass Sie das Eigentum zu unseren Gunsten freigeben, bitten wir Sie die
beigefugte Kopie dieses Schreibens.unterzeichnet und mit Rrmensteropel versehen
zurücfczusenden.

uns Zug um Zug das Eigentum an den
von

/

/

an uns

/r

/

Mit freundlichen Größen
Bestätigung der Egentumsfreigabe . C'9/

1
/

K (jHW Leasing GmbH /!

Ort,.Dat^_^/^^l ■O: /

,/Siameriästraße 52

/ 5S'j99
5 Tel< fon/o 23 S3 -ftr

:1.‘
e UntersgnriftfrechtsvertiijäliOi

Ii fKleibs frodl

und Firmenstempel)

f-RV Lcrtssng GmbH

Pc.Mnns5c|iri(t: Positacb tJ65 ● 233SI Wismar
.Bgig-irogym- Spregelbe/g 5'/ ● ?33ee-V/isma»
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O >p-Karec GmbH & Co. KG

Centraliapark 12

59329 Wadersloh

Frau Frodl

Tel: 03841/71 11 37

Wismar, 04.07.2025

Lastschriftrücklauf

Kunden-Nr.: 47329 LS-Nr.: 47329/001

Die von uns eingezogene Lastschrift über die fällige
Mietrechnung wurde von Ihrer Bank

aus sonstigen Gründen

nicht eingelöst.

Wir haben daher zur Zeit eine offene Forderung in Höhe von

Lastschriftbetrag
zzgl. Rückgabekosten der Bank
zzgl. Verzugszinsen
zzgl. Bearbeitungsgebühren

Gesamtbetrag

2.521,84 EUR
8,95 EUR

37,83 EUR
10,00 EUR

2.578, 62 EUR

Die Gesamtforderung werden wir am 14.07.2025 wiederum per
Lastschrift von Ihrem Girokonto einziehen.

Wir bitten Sie für ausreichende Deckung auf Ihrem
Girokonto Sorge zu tragen.

Mit freundlichen Grüßen

HW Leasing GmbH

Frodl

HVi/ Leasing GmbH
Postanschrift: Postfach 11S5 ● 23951 Wismar

Hausansehrift: Spiegelberg 57 - 23966 Wismar
Telefon; 0 38 41 /?f 11 11 - Fax: 0 38 41 / 71 11 48
E-Mail: imo@hw-lsasing.de

Geschäftsführung:
Peter Dost. Ka^a Fludra, Sebastian Schwanbeck
Handelsregister Schwerin HRB 1767
St-Nr.: 079/133/02456

USt-ID: OE 137438097

Mitglied im: Gläub;ger-ID: DE33HWL000QO008881

Bankverbindung:
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
iBAN: DE57140510001C00000768

BIG: NOLADE21WIS

ßf
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Karec GmbH & Co. KG

Centraliapark 12
59329 Wadersloh

Frau Frodl

Tel: 03841/71 11 37

Wismar, 17.07.2025

Lastschriftrücklauf / MAHNUNG

Kunden-Nr.: 47329; 07/2025

: 47329/001
Mietrechnung-Nr.

Leasingschein-Nr.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die von uns eingezogene Lastschrift über die fällige Mietrechnung per 01.07.2025 wurde von Ihrer
Bank wiederum aus sonstigen Gründen zurückgegeben.

Wir haben daher zur Zeit eine offene Forderung in Höhe von:

2.578,62 Eur

8,95 Eur

10,00 Eur

Lastschrift-Betrag (Sehr. v. 04.07.2025)
zzgl. Rückgabekosten der Bank
zzgl. Bearbeitungsgebühr

2.597,57 Ern-offene Gesamtforderung

Wir bitten Sie, die offene Gesamtforderung bis zum 24.07.2025 auf unser Konto bei der Sparkasse
Essen zu überweisen:

IBAJN: DEOS 3605 0105 0000 2698 94

Den entsprechenden Überweisungsbeleg senden Sie uns bitte per Mail (frod 1 @h w-1easing.de) zu.

Mit freundlichen Grüßen

BIG: SPESDE3EXXX

HW Leasing GmbH

Frodleters

Gläubiger-!D: DS33HWLOOOOOCOB881
Bankverbindung:

Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
IBAN: DE57140510001000000763

BIC; NOLADE21WIS

Mitglied im:Geschäftsrührung

Peter Dost. Katja Fludra, Sebastian Schwanbeck
Handelsregister Schwerin HRB17S7
St-Nr.:073/133/0245S

USt-ID; DE 137438097

HW Leasing GmbH
Postanschrift: Postfach 11 65 ● 23951 Wismar

Hausanschrift: Spiegelbei^ 57 ● 23966 Wismar

Telefon: 0 38 41 / 71 11 11 ● Fax: 0 38 41 /71 11 48

E-Mail: info@hw-leasing.de


